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Bebauungsplan Nr. 91 3. Änderung Würdigung Stellungnahme Deutsche Bahn 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Deutsche Bahn vom 24.11.2025 
 

 



 
    
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass der Geltungsbereich teilweise Flächen mit 
Kompensationsflächen zu Bahnmaßnahmen erfasst, und zwar die Fl. Nrn. 2631/31 und 
2623/2. Es ist jedoch nicht richtig, dass die Flurnummer 2623/2 im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegt. Diese befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches. Bei der 
Flurnummer 2631/31 handelt es sich um eine Teilfläche direkt südlich der Bahngleise und 
des Bahndamms. Beide vorgenannte Flächen stehen im Eigentum der Gemeinde Neufahrn 
und die Flurnummer 2631/31 ist bereits im gültigen Bebauungsplan als Verkehrsfläche 
festgesetzt. Die Planung der Gemeinde Neufahrn zielt auf eine langfristige Anbindung des 
Gewerbestandorts an den schienengebundenen Verkehr. Der Gemeinde ist bewusst, dass 
es zur Realisation des gewünschten Haltepunktes weiterer Planungen, Beteiligungen, 
Genehmigungen und Ausgleichsmaßnahmen bedarf. In diesem Zusammenhang sind dann 
bestehende Verträge zu prüfen und bei Inanspruchnahme der genannten 
Kompensationsflächen diese auszugleichen. 
Darüber hinaus teilt die Deutsche Bahn AG mit, dass eine Teilfläche des Grundstücks Fl. Nr. 
2631/14 im Eigentum der DB AG steht und vermutlich bahngewidmet ist. Das in Rede 
stehende Grundstück ist ein bisher unbebautes Grundstück nördlich der Bajuwarenstraße, 
für das schon nach bisher geltendem Bebauungsplan seit 2007 Baurecht besteht. Zwar hat 
eine vorliegende Bahnwidmung Vorrang vor der gemeindlichen Bauleitplanung, hier ist der 
Bebauungsplan jedoch älter und bei Änderungen seitens der Bahn ist die Gemeinde zu 
beteiligen. 
 
Nachfolgend ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2007 
 



 
 
 
Ein der Bauverwaltung vorliegender Grundbuchauszug vom 11.12.2025 zeigt, dass die 
seitens der DB AG in 2014 erworbene Teilfläche nunmehr ein eigenes Flurstück bildet (Fl. 
Nr. 2631/21) und nicht mehr Teil der Fl. Nr. 2631/14 ist. Die Fl. Nr. 2631/21 liegt außerhalb 
des Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes. Bahnbelange sind somit in 
Bezug auf das Flurstück Nr. 2631/14 nicht betroffen. 
 
Das Eisenbahn Bundesamt wurde im Verfahren beteiligt, hat aber keine Stellungnahme zur 
Bauleitplanung abgegeben.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem 
Sachvortrag. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht zu veranlassen. 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
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zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
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